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Anl. 1j KDV 1967
AUSTAUSCHSCHALLDAMPFEPANLAGE

KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung 1967

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. Antrag auf Erteilung einer Genehmigung
Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung fur eine Austauschschalldampferanlage oder ihre Teile als technische
Einheit ist vom Fahrzeughersteller oder vom Hersteller der technischen Einheit oder von seinem Bevollmachtigten zu

stellen.

1. a)Fur jeden Typ einer Austauschschallddmpferanlage oder ihrer Teile, fur die die Genehmigung beantragt wird,
sind dem Antrag die nachstehend genannten Unterlagen sowie die folgenden Angaben beizufligen:

1. 1.-Beschreibung des Fahrzeugtyps bzw. der Fahrzeugtypen, Angabe der Motordaten, der Kraftubertragung,
Anzahl, Art und Anordnung der Auspuffschalldampfer;

2. 2.-Beschreibung der Austauschschallddmpferanlage unter Angabe der relativen Anordnung der Teile der
Anlage sowie eine Montageanleitung;

3. 3. -ausflhrliche Zeichnungen einschlieBlich Werkstoffangaben flr jedes Teil, sodaR sie und ihre Anordnung
leicht zu erkennen sind.In den Zeichnungen ist der Platz fir das vorgeschriebene EWG-
Betriebserlaubniszeichen anzugeben.

2. b)Der Antragsteller hat auf Aufforderung der Behdrde

1. 1. -zwei Muster der Anlage zu stellen, fur die die Genehmigung beantragt wird;

2. 2. -eine Schallddmpferanlage zu stellen, die der Originalausgabe entspricht, mit der das Fahrzeug bei der
Genehmigung ausgeruUstet war;

3. 3.-ein fur den auszurlstenden Fahrzeugtyp reprasentatives Fahrzeug vorzufiihren, das sich in einem
Zustand befindet, daf3

® -sein Fahrgerdusch die Grenzwerte gemal3 § 8 KDV 1967 einhalt und die der Genehmigung zugrunde
gelegten Werte um nicht mehr als 3 dB (A) Uberschreitet und
= _sein Nahfeldpegel den der Genehmigung zugrunde gelegten Wert einhalt;

4. 4. -einen Motor zu stellen, der dem vorgenannten Fahrzeugtyp entspricht.

3. ¢)Die zustandige Behdrde prift nach, ob hinreichende Vorkehrungen zur Gewahrleistung einer wirksamen
Kontrolle der Ubereinstimmung der Produktion getroffen wurden, bevor sie die Genehmigung erteilt.

2. Aufschriften
Austauschschalldampferanlagen oder ihre Teile, ausgenommen Befestigungsteile und Auspuffrohre, missen
1. a)-die Fabrik- oder Handelsmarke des Herstellers der Austauschschallddmpferanlage oder ihrer Teile tragen;
2. b) -die vom Hersteller festgelegte Handelsbezeichnung aufweisen;
3. ¢) -das Genehmigungszeichen tragen.
Diese Aufschriften missen auch nach dem Einbau der Anlage in das Kraftfahrzeug deutlich lesbar und unverwischbar

sein.
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3. Akustische Wirksamkeit

Die akustische Wirksamkeit einer Austauschschalldampferanlage oder ihrer Teile ist gemaR Anlage 1c und Anlage 1d
zu prifen. Nach Einbau der Austauschschallddampferanlage oder ihrer Teile in dem hieflr bestimmten Fahrzeug
mussen die nach den beiden Verfahren gemessenen Gerauschpegel eine der folgenden Bedingungen erfiillen:

1. 1.keine Uberschreitung der Werte, die anlaRlich der Genehmigung fiir dieses Fahrzeug oder dieser Fahrzeugtype
festgelegt wurden;

2. 2.keine Uberschreitung der Gerduschpegel, die bei dem betreffenden Fahrzeug gemessen wurden, als dieses
Fahrzeug mit einer Schalldampferanlage ausgerustet war, die der anlaBlich der Genehmigung fir diesen

Fahrzeugtyp vorhandenen Anlage entspricht.

4. Messung der Motorleistung des Fahrzeuges
Mit der Austauschschalldéampferanlage oder ihren Teilen muR das Fahrzeug Leistungen erreichen kénnen, die mit
denen bei Ausriistung mit der Originalschallddmpferanlage oder ihren Teilen vergleichbar sind.

Die Austauschschallddmpferanlage oder - nach Wahl des Herstellers - Teile dieser Anlage sind mit einer
Originalschallddmpferanlage oder Teilen davon zu vergleichen, die sich ebenfalls im Neuzustand befinden mussen;

Original- und Austauschanlage sind hierzu nacheinander in das Fahrzeug einzubauen.

1. a)Diese Prufung ist bei Kraftwagen durch Messung des Abgasgegendrucks gemal Abs. 1 lit. b Z 3 durchzufihren.
Der bei der Austauschschalldampferanlage gemessene Wert darf den an der Originalschalldédmpferanlage
gemessenen Wert nicht um mehr als 25% Uberschreiten.

1. 1.PrafverfahrenPrufung mit dem MotorDie Messungen sind an dem auf einem Leistungsprufstand
aufgebauten Motor nach Abs. 1 lit. b Z 4 durchzufihren.Die Bremse ist so einzustellen, daR bei véllig
geoffneter Drosselklappe die Nennleistungsdrehzahl S erreicht wird.In den Abbildungen 1, 2 und 3 ist der
Abstand der MeRstelle vom Auspuffkrimmer dargestellt, der bei der Messung des Abgasgegendrucks
einzuhalten ist.

2. 2.Prufung mit dem FahrzeugDie Messungen sind an dem in Abs. 1 lit. b Z 3 genannten Fahrzeug
durchzufiihren. Die Prifung muR stattfinden

= —entweder auf der Stral3e

® —oder auf einem Rollenprifstand.
Der Motor ist so zu belasten, dal bei vollig gedffneter Drosselklappe die Nennleistungsdrehzahl S erreicht wird.In
den Abbildungen 1, 2 und 3 ist der Abstand der MeRstelle vom Auspuffkrimmer dargestellt, der bei der Messung
des Abgasgegendrucks einzuhalten ist.

2. b)Bei Kraftradern ist diese Prufung durch Messung der Leistungskurve des Motors durchzufihren. Die mit der
Austauschauspuffanlage gemessene Nennleistung und die dabei erzielte Geschwindigkeit dirfen die unter
denselben Bedingungen mit der Serienauspuffanlage gemessene Nennleistung und die dabei erzielte

Geschwindigkeit um héchstens 5% Uberschreiten.
1. 5.Zusatzliche Vorschriften fur mit Faserwerkstoffen ausgekleidete Schallddmpferanlagen oder Teile davon

Faserwerkstoffe dirfen bei der Herstellung von Austauschschallddmpferanlagen oder ihren Teilen nur verwendet
werden, wenn durch entsprechende MalBnahmen bei der Konstruktion bzw. Fertigung gewadhrleistet ist, dal3 der
Wirkungsgrad eine Einhaltung der Grenzwerte gemal3 § 8 ermoglicht.

Eine derartige Schalldédmpferanlage gilt als im StraBenverkehr wirksam, wenn die Auspuffgase nicht mit dem
Fasermaterial in Berihrung kommen oder wenn die Schallddmpferanlage nach Ausrdumen der Faserstoffe bei der
Messung an einem Fahrzeug gemalR Anlage 1c und 1d Schallpegel erzielt werden, die den Vorschriften des§ 8

entsprechen.

Werden diese Bedingungen nicht erfillt, so ist die gesamte Schallddmpferanlage einer Konditionierung zu unterziehen.

Die Konditionierung ist nach einem der drei nachfolgenden Verfahren durchzufiihren.

1. a)Dauerbetrieb Gber 10 000 km auf der StralRe bei Kraftradern mit einem Hubraum bis 80 cn3 - 4 000 km, gréRer
als 80 cm3 und bis 175 cm3 - 6 000 km und groRer als 175 cB - 8 000 km.Bei diesem Betrieb ist die Halfte im
Stadtverkehr und die andere Halfte im Fernverkehr und bei hoher Geschwindigkeit zu fahren; der
StraBendauerbetrieb darf durch ein entsprechendes Programm auf einer Prifstrecke ersetzt werden.Zwischen
den beiden Geschwindigkeitsbereichen ist nach Méglichkeit mehrere Male hin und her zu wechseln.Das gesamte
Prifprogramm muR mindestens zehn Unterbrechungen enthalten, von denen jede mindestens drei Stunden
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dauert, damit die Auswirkungen der Abkihlung und einer méglichen Kondensation erfafl3t werden kénnen.

2. b)Konditionierung auf einem PrufstandDer Schalldampfer ist mit seinem Zubehdr und unter Beachtung der
Vorschriften des Fahrzeugherstellers an einem Motor anzubauen, der mit einem Bremsdynamometer gekoppelt
ist.Die Prufungen sind in sechs Reihen von sechstindiger Dauer durchzufihren mit einer Unterbrechung von
mindestens zwolf Stunden zwischen jeder einzelnen Prifreihe, damit die Abkihlungswirkung und etwaige
Kondensationseffekte erfal3t werden kdnnen.Innerhalb jeder sechsstiindigen Prifreihe ist der Motor auf folgende
Betriebsbedingungen einzustellen:

1. 1.funf Minuten im Leerlauf,

2.eine Stunde bei Viertellast mit 3/4 der Nennleistungsdrehzahl S,

3.eine Stunde bei Halblast mit 3/4 der Nennleistungsdrehzahl S,

4.zehn Minuten bei Vollast mit 3/4 der Nennleistungsdrehzahl S,

s N

5.funfzehn Minuten bei Halblast mit Nennleistungsdrehzahl S,
6. 6.dreiig Minuten bei Viertellast mit Nennleistungsdrehzahl S.
Gesamtdauer der sechs Abschnitte: drei Stunden.Jede Prufreihe umfat zwei Gruppen der sechs
Abschnitte.Wahrend der Prifung darf der Schalldampfer nicht durch einen kinstlichen Luftstrom zur Simulation
der am Fahrzeug auftretenden Luftbewegung gekuhlt werden. Auf Verlangen des Herstellers darf jedoch eine
Kdhlung zugelassen werden, wodurch vermieden werden soll, dal3 die Eintrittstemperatur der Abgase in den
Schalldampfer Uberschritten wird, die bei dem mit Hochstgeschwindigkeit fahrenden Fahrzeug auftritt.

3. o)Konditionierung durch DruckschwingungenDie Schalldéampferanlage oder Teile dieser Anlage werden an das in
Abs. 1 lit. b Z 3 genannte Fahrzeug oder an einem Motor gemald Abs. 1 lit. b Z 4 montiert. Im ersten Fall wird das
Fahrzeug auf einen Rollenprifstand gebracht. Im zweiten Fall wird der Motor auf einen Leistungsprifstand
montiert.Die Priifeinrichtung, deren Aufbau in Abbildung 4 schematisch dargestellt ist, wird an die Mindung des
Schalldampfers angeschlossen. Andere Einrichtungen, die vergleichbare Ergebnisse liefern, sind zuléssig.Die
Prifeinrichtung mul so eingestellt werden, daf3 der Durchflul3 der Abgase durch das SchnellschluRventil fir 2 500
Zyklen abwechselnd gesperrt und freigegeben wird.Das Ventil muB sich 6ffnen, wenn der mindestens 100 mm
hinter dem Eintrittsflansch gemessene Abgasgegendruck einen Wert zwischen 0,35 bar und 0,40 bar erreicht. Es
muf3 sich schlieBen, wenn dieser Gegendruck sich um nicht mehr als 10% von dem Wert des bei offenem Ventil
gemessenen stabilisierten Gegendruck unterscheidet.Das Zeitrelais muf3 auf die Dauer des sich daraus
ergebenden GasausstoRes eingestellt werden.Die Motordrehzahl muR bei 75% der Nennleistungsdrehzahl S
liegen.Die von dem Dynamometer aufgenommene Leistung muf 50% der Nennleistung bei 75% der Drehzahl S
betragen.Etwa vorhandene Ablauféffnungen missen wahrend der Prufung verschlossen werden.Die Prifung darf
sich Uber nicht mehr als insgesamt 48 Stunden erstrecken. Sind Abkihlungsperioden erforderlich, so darf eine
solche nach jeder Stunde eingelegt werden.Nach der Konditionierung ist der Schallpegel gemal? Anlage 1c zu
bestimmen.Wird das Verfahren nach Abs. 3 Z 2 angewandt, so kann der Antragsteller die Konditionierung der

Originalschalldampferanlage verlangen oder eine ausgeraumte Originalanlage vorlegen.

6. Ubereinstimmung der Produktion
Jede Austauschschallddmpferanlage oder ihre Teile, die mit einem Genehmigungszeichen versehen sind, missen dem

Typ entsprechen, fur die die Genehmigung erteilt wurde, und den Anforderungen dieser Vorschrift genlgen.

Zur Feststellung, ob die Anforderungen dieser Vorschrift erfullt werden, sind geeignete Fertigungskontrollen
durchzufihren.

1. a)Der Inhaber der Genehmigung gewahrleistet das Vorhandensein von Verfahren zur wirksamen Kontrolle der
Produktqualitat; hat Zugang zu den fur die Konformitatsprifung bei jedem genehmigten Typ erforderlichen
Kontrolleinrichtungen; gewahrleistet, dal? die Prifergebnisse aufgezeichnet und die beigeflgten Unterlagen fur
die Dauer einer in Abstimmung mit der Behdrde festzulegenden Frist zur Verfigung stehen; analysiert die
Prifergebnisse jeglicher Art, damit die Bestandigkeit der Produktmerkmale unter BerUcksichtigung der
Schwankungen bei einer Serienfertigung nachgeprift und sichergestellt werden kann; sorgt dafur, daR fur jede
Produkttype zumindest die Prifungen gemal3 Abs. 7 durchgefihrt werden; stellt sicher, dal? alle entnommenen
Proben oder Priifungen, bei denen das Fehlen der Ubereinstimmung mit dem jeweiligen Typ festgestellt wurde,
AnlaB zu einer erneuten Probenahme und Prifung geben. Es sind alle erforderlichen Schritte zu unternehmen,
damit die Ubereinstimmung der entsprechenden Produktion wieder herbeigefiihrt wird.

2. b)Die zustandige Behorde, die die Genehmigung erteilt hat, darf jederzeit die in den einzelnen Produktionsstatten



3.
4.

angewandten Verfahren zur Kontrolle der Konformitat Uberpriifen.

c)Bei jeder Inspektion sind der Behérde die Prufblcher und Fertigungsiiberwachungsprotokolle vorzulegen.
d)Die Behorde darf Stichproben entnehmen, die im Laboratorium des Herstellers gepruft werden.Die
Mindestanzahl der Probenahmen kann gemaR den Ergebnissen der betriebenen Uberpriifungen festgelegt
werden.

Erscheint das Qualitatsniveau nicht ausreichend oder muR die Giiltigkeit der gemaR lit. ¢ durchgefihrten Prufungen

nachgeprift werden, wahlt die Behdrde Muster aus, die an die fir die Durchfihrung der Genehmigungsprifungen

zustandigen Priifstelle gesandt werden.

Die zustandige Behorde darf alle gemaR § 8 vorgesehenen Prifungen durchfuhren.

7. Kontrolle der Ubereinstimmung der Produktion

1.

1.AllgemeinesDiese Anforderungen stehen mit der Priifung der Ubereinstimmung der Produktion gemé&R den
Abs. 6 lit. a und d im Einklang.

2.PrufverfahrenPriifmethoden, Mel3gerdte und Auswertung der Ergebnisse sind gemal dieser Vorschrift
anzuwenden. Die Auspuffanlage bzw. das Bauteil werden der Prifung nach dieser Vorschrift unterzogen.
3.StichprobenEs wird eine Auspuffanlage bzw. ein Bauteil ausgewahlt. Gilt das Prifmuster nach der Prufung
gemal Abschnitt 4.1 als nicht den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechend, sind zwei weitere Muster zu
prifen.

4.Bewertung der Ergebnisse

4.1Wenn der Schallpegel der nach den Abschnitten 1 und 2 gepruften Auspuffanlage bzw. des Bauteils nach einer
Messung gemaR Abs. 3 den bei den Priifungen zur Erlangung der Bauartgenehmigung fur diesen Typ einer
Auspuffanlage oder eines Bauteils ermittelten Wert nicht um mehr als 1 dB (A) Ubersteigt, erflllt der Typ der
Auspuffanlage bzw. des Bauteils die Anforderungen dieser Vorschrift.

4 2Erflllt die Auspuffanlage bzw. das Bauteil nach der Prifung gemaf Abschnitt 4.1 nicht die in diesem Abschnitt
festgelegten Anforderungen, missen zwei weitere Auspuffanlagen bzw. Bauteile desselben Typs gemaR den
Abschnitten 1 und 2 gepruft werden.

4.3Wenn der Schallpegel des zweiten und/oder dritten Prifmusters im Sinne des Abschnittes 4.2 den bei den
Prifungen zur Erlangung der Bauartgenehmigung fur diesen Typ ermittelten Wert um mehr als 1 dB (A)
Ubersteigt, gilt die Auspuffanlage bzw. das Bauteil als nicht vorschriftsmal3ig im Hinblick auf diese Vorschrift, der
Hersteller hat in diesem Fall die erforderlichen MaRnahmen zur Herbeifiihrung der Ubereinstimmung zu treffen.

(Anm.: Abbildungen 1 bis 4 ist als PDF dokumentiert.)

In Kraft seit 31.12.1993 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/8
file:///

	Anl. 1j KDV 1967 AUSTAUSCHSCHALLDÄMPFEPANLAGEN
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


